
   
 

Beitragsordnung des FC Borussia 1922 Hückelhoven e.V. 

(eigenständige Ordnung gemäß § 10 der Satzung – Beschlussfassung durch die 
Mitgliederversammlung) 

 

§ 1 Zweck und Geltungsbereich 

1. Diese Beitragsordnung regelt Art, Höhe, Fälligkeit und Erhebung der 
Mitgliedsbeiträge. 

2. Sie gilt für alle Mitglieder des FC Borussia 1922 Hückelhoven e.V. 

 

§ 2 Beitragsarten 

Der Verein erhebt folgende Beiträge:  

1. Grundbeitrag (vereinsweit),  

2. Abteilungsbezogene Zusatzbeiträge (z. B. Fußball Senioren, Fußball Jugend),  

3. Aufnahmegebühren (optional),  

4. Sonderumlagen (nur nach gesondertem Beschluss der Mitgliederversammlung). 

 

§ 3 Mitgliedsarten und Beitragssystematik 

1. Senioren – aktive Mitglieder (ab 18 Jahre) 
Aktive Senioren nehmen regelmäßig am Trainings- und/oder Spielbetrieb einer 
Abteilung teil. 

2. Senioren – passive Mitglieder (ab 18 Jahre) 
Passive Senioren nehmen nicht aktiv am Sportbetrieb teil und fördern den Verein 
ideell oder finanziell. 

3. Jugendmitglieder (bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres) 
Jugendmitglieder nehmen am Trainings- und Spielbetrieb der Jugendabteilung 
teil. 

4. Fördermitglieder 
Fördermitglieder unterstützen den Verein ausschließlich finanziell oder materiell. 

5. Ehrenmitglieder / Ehrenvorsitzende 
sind beitragsfrei 



   
 

 

 

§ 4 Beitragshöhe 

1. Die Mitgliederversammlung kann unterschiedliche Beitragshöhen für aktive und 
passive Mitglieder sowie für einzelne Abteilungen festsetzen. 

2. Derzeit gelten folgende Beiträge: 

3. Senioren inkl. AH-Abteilung Fußball (aktiv): 7,50 €/ Monat - 90 € jährlich  

4. Senioren Fußball (passiv): 4,00 / Monat – 48 € jährlich 

5. Fördermitglieder: individuell 

6. Jugend (Fußball): 6,00 € / Monat – 72 € jährlich 

7. Sonstige Abteilungen : 3,00 € / Monat  

 

Geschwisterkinder halber Beitrag (36 €),  
3. Kind beitragsfrei,  
Schiedsrichter und Jugendtrainer ebenfalls beitragsfrei 

 

Änderungen der Beitragshöhe bedürfen eines einfachen 
Mehrheitsbeschlusses der Mitgliederversammlung. 

 

§ 5 Fälligkeit und Zahlungsweise 

1. Beiträge sind jährlich im Voraus fällig. 

2. Die Zahlung erfolgt grundsätzlich per SEPA-Lastschrift. 

3. In begründeten Ausnahmefällen kann der Vorstand andere Zahlungsweisen 
zulassen. 

 

 

 

 

 

 



   
 
 

§ 6 Ermäßigungen und Erlass 

1. Der Vorstand kann auf schriftlichen Antrag Beiträge stunden, ermäßigen oder 
erlassen. 

2. Ermäßigungen kommen insbesondere in Betracht bei: 

o sozialen Härtefällen, 
o mehreren Mitgliedschaften innerhalb einer Familie, 
o längerer Krankheit oder Verletzung. 

 

§ 7 Beitragsrückstand 

1. Bei Beitragsrückständen ist der Vorstand berechtigt, Mahngebühren zu erheben. 

2. Bei fortbestehendem Zahlungsverzug kann ein Ausschluss gemäß Satzung 
erfolgen. 

 

§ 8 Inkrafttreten 

1. Diese Beitragsordnung tritt mit Beschluss der Mitgliederversammlung in Kraft. 

2. Gleichzeitig treten entgegenstehende frühere Regelungen außer Kraft. 

 

 

 

Hückelhoven, den 27.02.2026 

 

(Vorstand FC Borussia 1922 Hückelhoven e.V.) 


